
C h e c k l i s t e  

örtliche Zuständigkeit bei Hilfebeginn 

MINDERJÄHRIGE 

Welche Gesichtspunkte können  - je nach Einzelfall -  für die 

örtliche Zuständigkeit von Bedeutung sein? 

 

1. Leben beide Elternteile? 

2. Wo leben die Elternteile? Einrichtung? 

3. Wie ist das Personensorgerecht exakt geregelt und seit wann? 

4. Kind, dessen Eltern nicht miteinander verheiratet sind? 

Vaterschaft anerkannt oder gerichtlich festgestellt? Wann? 

5. Aufenthalt bei einer Pflegeperson seit mehr als zwei  Jahren und 

dortiger Verbleib zu erwarten? 

6. Letzter gA des Kindes? 

7. Asylnachsuche oder Asylantrag? 

Vorausgegangene Inobhutnahme? Durch wen? 

Zuweisung erfolgt? 

Asylverfahren abgeschlossen? Wenn ja, vom Zuweisungsort 

abweichende gA-Begründung? Unterbrechung von mehr als drei 

Monaten? 


